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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung 

der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

Tiergesundheitsanforderungen an Verbringungen von Landtieren und Bruteiern 

innerhalb der Union 

 

(C(2019) 4058 final) 

 

 

Artikel 19 Titel: 

anstatt: „Artikel 19 

Anforderungen an Verbringungen gehaltener Rinder in andere Mitgliedstaaten“ 

muss es heißen: „Artikel 19 

Anforderungen an Verbringungen gehaltener Schweine in andere Mitgliedstaaten“ 

 

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe e Einleitung: 

anstatt: „die Tiere kommen aus einem Betrieb, in dem bei den Camelidae zumindest in den 
letzten 12 Monaten vor dem Abgang Überwachungsmaßnahmen gemäß Anhang II Teil 3 
Nummern 1 und 2 in Bezug auf Infektionen mit dem Mycobacterium-tuberculosis-Komplex 
(M. bovis, M. caprae und M. tuberculosis) durchgeführt wurden und während dieses 
Zeitraums“ 

muss es heißen: „die Tiere kommen aus einem Betrieb, in dem bei den Cervidae zumindest in 
den letzten 12 Monaten vor dem Abgang Überwachungsmaßnahmen gemäß Anhang II Teil 3 
Nummern 1 und 2 in Bezug auf Infektionen mit dem Mycobacterium-tuberculosis-Komplex 
(M. bovis, M. caprae und M. tuberculosis) durchgeführt wurden und während dieses 
Zeitraums“ 

 

Artikel 42 Buchstabe b Ziffer i): 

anstatt: „i) nicht gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit geimpft 
sind und in den letzten 14 Tagen vor dem Abgang serologischen Untersuchungen zum 
Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der Newcastle-Krankheit unterzogen wurden, die 
anhand von Blutproben, bei denen eine mögliche Infektion bei einer Infektionsprävalenz von 
5 % mit einem Konfidenzniveau von 95 % festgestellt werden kann, durchgeführt wurden und 
deren Befund positiv war;“ 
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muss es heißen: „i) nicht gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit 
geimpft sind und in den letzten 14 Tagen vor dem Abgang serologischen Untersuchungen 
zum Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der Newcastle-Krankheit mit Negativbefund 
unterzogen wurden, die anhand von Blutproben, bei denen eine mögliche Infektion bei einer 
Infektionsprävalenz von 5 % mit einem Konfidenzniveau von 95 % festgestellt werden kann, 
durchgeführt wurden;“ 

 

Artikel 62 Buchstabe a Ziffer iii): 

anstatt: „iii) wurden die Tiere in den letzten 14 Tagen vor dem Abgang serologischen 
Untersuchungen zum Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der Newcastle-Krankheit 
unterzogen, die anhand von Blutproben, bei denen eine mögliche Infektion bei einer 
Infektionsprävalenz von 5 % mit einem Konfidenzniveau von 95 % festgestellt werden kann, 
durchgeführt wurden und deren Befund positiv war;“ 

muss es heißen: „iii) wurden die Tiere in den letzten 14 Tagen vor dem Abgang 
serologischen Untersuchungen zum Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der 
Newcastle-Krankheit mit Negativbefund unterzogen, die anhand von Blutproben, bei denen 
eine mögliche Infektion bei einer Infektionsprävalenz von 5 % mit einem Konfidenzniveau 
von 95 % festgestellt werden kann, durchgeführt wurden;“ 

 

Artikel 71 Absatz 3: 

anstatt: „(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen diese Raubvögel von der 
Veterinärbescheinigung, die von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats für die 
Verbringung der Raubvögel aus dem Betrieb im Herkunftsmitgliedstaat zu einer Flugschau in 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde, während der Rückkehr der Vögel von dieser 
Ausstellung in den Herkunftsmitgliedstaat begleitet werden, wenn die Verbringung innerhalb 
der Gültigkeitsdauer der Bescheinigung stattfindet.“ 

muss es heißen: „(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen Raubvögel von der 
Veterinärbescheinigung, die von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats für die 
Verbringung der Raubvögel aus dem Betrieb im Herkunftsmitgliedstaat zu einer Flugschau in 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde, während der Rückkehr der Vögel von dieser 
Ausstellung in den Herkunftsmitgliedstaat begleitet werden, wenn die Verbringung innerhalb 
der Gültigkeitsdauer der Bescheinigung stattfindet.“ 

 

Anhang II Teil 3 Nummer 1 Buchstabe b: 

anstatt: „b) eine Fleischuntersuchung der Falltiere unter den Cervidae, die älter als 
9 Monate sind, es sei denn, dies ist aus logistischen Gründen nicht möglich oder aus 
wissenschaftlichen Gründen nicht erforderlich;“ 

muss es heißen: „b) eine Nekropsieuntersuchung der Falltiere unter den Cervidae, die älter 
als 9 Monate sind, es sei denn, dies ist aus logistischen Gründen nicht möglich oder aus 
wissenschaftlichen Gründen nicht erforderlich;“ 
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